
S A T Z U N G 

des Bundes Bildender Künstlerinnen und Künstler 

für Niedersachsen e. V. 

 

 

§ 1 Name, Rechtsstand, Gebiet und Sitz 

 

a) Der Verein führt den Namen Bund Bildender Künstlerinnen und Künstler für 

Niedersachsen e.V., abgekürzt BBK Niedersachsen. 

 

b) Der BBK Niedersachsen ist in das Vereinsregister eingetragen. 

 

c) Der Bereich des BBK Niedersachsen umfasst das Gebiet des Bundeslandes 

Niedersachsen. 

 

d) Der BBK Niedersachsen ist korporatives Mitglied im Bundesverband Bildender 

Künstlerinnen und Künstler (Bundesrepublik Deutschland) e. V. 

 

e) Sitz und Gerichtsstand ist Hannover. 

 

f) Das Vereinsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 Zweck des BBK Niedersachsen 

 

Der Zweck des BBK Niedersachsen ist die Berufsvertretung der bildenden Künstler 

gegenüber dem Staat und der Gesellschaft. Er ist frei von parteipolitischen und 

konfessionellen Bindungen. Er hat die Aufgabe, alle über den regionalen Bereich seiner 

Mitglieder hinausgehenden Fragen zu regeln, insbesondere: 

 

a) Schutz vor unlauterem Wettbewerb zu gewähren 

 

b) die rechtliche Stellung der bildenden Künstler durch den Ausbau des Berufsrechts zu 

sichern 

 

c) als Verwaltungs- und Nachrichtenstelle für alle Mitglieder zu dienen und Kontakte zu 

anderen kulturellen Verbänden des In- und Auslandes zu pflegen. 

 

d) Die Förderung der zeitgenössischen bildenden Kunst. 

 

e) Der Zweck des Bundes ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet. 

 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

 

1. Mitglied kann jede natürliche Person werden. 

1.1 Aufgenommen wird, wer ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Fach Bildende 

Kunst an einer deutschen Kunsthochschule oder einer vergleichbaren ausländischen 

Institution nachweist;  

1.2 Aufgenommen werden kann, wer eine professionelle Ausstellungs- oder 

Publikationstätigkeit oder eine qualifizierte künstlerische Praxis nachweisen kann;  



1.3 Aufgenommen wird, wer in einem für die Aufnahme zuständigen Gremium des BBK 

nach den unter 1.1 oder 1.2 beschriebenen Kriterien aufgenommen wurde.  

1.4 Absolventen einer Kunsthochschule und Meisterschüler der Kunsthochschulen 

werden nach Vorlage ihres Abschlusszeugnisses ohne besondere Prüfung aufgenommen. 

 

2. Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt über die Bezirksgruppen. Die Mitgliedschaft 

im BBK Niedersachsen wird nur in Verbindung mit der Mitgliedschaft im 

Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK Bundesverband) erteilt. Die 

Mitgliedschaft ist freiwillig. Die Mitgliedschaft ist nicht auf einen bestimmten Status 

innerhalb des Berufs beschränkt.  

 

3. Neu aufgenommene Mitglieder müssen von den Bezirksgruppen innerhalb einer Frist 

von 4 Wochen mit den obligatorischen Personalangaben an die Landesgeschäftsstelle 

gemeldet werden. Der Mitgliedsausweis wird daraufhin von der Landesgeschäftsstelle 

ausgestellt. Das Mitglied zahlt den von seiner Bezirksgruppe festgelegten Jahresbeitrag 

an diese. Im Beitrittsjahr berechnet sich der fällige Mitgliedsbeitrag quartalsweise 

anteilig. Absolvent*innen von Kunsthochschulen und -akademien bis fünf Jahre nach 

ihrem Abschluss sind im ersten Kalenderjahr ihres Beitritts und im Folgejahr von der 

Entrichtung des Mitgliedsbeitrags befreit und verpflichten sich im Gegenzug zu einer 

insgesamt mindestens 3-jährigen Mitgliedschaft. 

 

4. Jede Bezirksgruppe hat pro Mitglied einen Beitrag an den BBK Niedersachsen zu 

zahlen. Dieser enthält den Mitgliedsbeitrag für den BBK Niedersachsen und für den 

Bundesverband Bildender Künstler (Bundesrepublik Deutschland) e. V. Die 

Mitgliederzahl des laufenden Jahres wird durch die obligatorische Jahresmeldung der 

entsprechenden Bezirksgruppe festgelegt (Stichtag jeweils 31.12. Vorjahr). Die Höhe des 

Beitrages setzt die Delegiertenversammlung des BBK Niedersachsen fest, auf Grund 

eines vom Landesvorstand vorzulegenden Kostenvoranschlages. Der Beitrag ist 

vierteljährlich an den BBK Niedersachsen abzuführen. 

 

5. Die Mitglieder können ohne Aufnahmeverfahren Mitglieder einer anderen 

Bezirksgruppe werden. Eine doppelte Mitgliedschaft ist ausgeschlossen. 

 

6. Die Mitglieder haben das Recht, mit Zustimmung der für sie zuständigen 

Bezirksgruppe zwecks Förderung der bildenden Kunst sich zu Gemeinschaften 

zusammenzuschließen und diese als „Gemeinschaft im BBK“ zu bezeichnen. 

 

 

§ 4 Erlöschen der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft erlischt: 

1. Durch freiwilligen Austritt zum Ende eines Kalenderjahres. Der Austritt ist der 

Bezirksgruppe bis zum 30.09. (Zugang oder Datum des Poststempels) zu erklären. 

Diese hat der Landesgeschäftsstelle umgehend Mitteilung zu machen. 

 

2. Durch Tod des Mitgliedes. 

 

3. Durch Beschluss des Landesvorstandes auf Antrag der Bezirksgruppen wegen 

Nichtzahlung des Jahresbeitrages trotz Mahnung, ohne dass der BBK sich der 

Rechte hierauf begibt. 

 



4. Durch Ausschluss auf Grund eines Beschlusses des Landesvorstandes auf Antrag der 

Bezirksgruppen wegen verbandsschädigenden oder satzungswidrigen Verhaltens des 

Betreffenden. 

 

5. Bei Erlöschen der Mitgliedschaft ist der Ausweis zurückzugeben. Der Ausscheidende 

verliert alle Ansprüche gegenüber dem BBK, insbesondere an dessen Vermögen. 

 

6. Im Falle eines Ausschlusses steht dem Betroffenen unter Ausschluss des ordentlichen 

Rechtsweges das Recht zu, bei dem Rechts- und Ehrenausschuss Widerspruch 

einzulegen. 

 

 

§ 5 Bezirksgruppen 

 

1. Der BBK ist gegliedert in sachlich selbständige Bezirksgruppen. Die 

Bezirksgruppen können sich eine eigene Satzung geben, die in Übereinstimmung mit 

dieser Satzung stehen muss. Die Bezirksgruppen erledigen ihre sachlichen 

satzungsgemäß zugewiesenen Aufgaben selbständig. 

 

2. Die Bezirksgruppe wählt ihre Delegierten für die Delegiertenversammlung des BBK 

Niedersachsen, und zwar für angefangene 25 Mitglieder der Bezirksgruppe einen 

Delegierten. 

 

3. Die Bezirksgruppe handelt im Rahmen ihrer eigenen Satzung durch den von ihr 

gewählten Vorstand. Hat die Bezirksgruppe keine eigene Satzung beschlossen, gilt für 

ihre Belange diese Satzung analog. 

 

4. a) Die Mitglieder der Bezirksvorstände werden zur Wahrung der Geschäfte der 

Bezirksgruppen in Höhe ihrer eigenen finanziellen Möglichkeiten bevollmächtigt. 

 

b) Sie erhalten Vollmacht zur eigenen Kontoführung im Namen des BBK e.V. 

 

5. Die Vorsitzenden bzw. Vertreter der Bezirksgruppenvorstände (max. 2 Personen) 

treffen sich i. d. R. 1 – 2 mal jährlich zum Erfahrungsaustausch mit dem Landesvorstand 

und zum Austausch der Bezirksgruppen untereinander. 



§ 6 Organe des Bundes Bildender Künstlerinnen und Künstler für Niedersachsen e.V. 

 

1. Landesdelegiertenversammlung 

 

Die Landesdelegiertenversammlung besteht aus den gewählten Vertretern der 

Bezirksgruppen. Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig bei Anwesenheit der Hälfte 

der auf die Bezirksgruppen entfallenden Stimmen. Die Landesdelegiertenversammlung 

beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmen. 

 

Der Landesdelegiertenversammlung obliegt: 

 

a) Wahl des Vorstandes 

 

b) Entgegennahme des Geschäftsberichtes des BBK Niedersachsen e.V. sowie des 

Berichtes der Rechnungsprüfer 

 

c) Entlastung des Vorstandes 

 

d) Wahl von zwei Rechnungsprüfern 

 

e) Beschlussfassung über die allgemeinen Richtlinien und Genehmigung des 

Arbeitsprogramms sowie des Haushaltsplanes 

 

f) Beratung und Entscheidung allgemeiner Anträge und Beschwerden 

 

g) Satzungsänderungen 

 

h) Festlegung des Ortes der nächsten ordentlichen Delegiertenversammlung 

 

i) Unterstützung der Arbeit des Vorstandes bei der Erfüllung der Verbandsaufgaben 

 

j) Beschlussfassung über die Auflösung des Verbandes 

 

k) Abwahl eines Vorstandsmitgliedes durch konstruktives Misstrauensvotum mit 

2/3 Mehrheit. Der Antrag muss 14 Tage vor der Delegiertenversammlung durch 

mindestens drei Bezirksgruppen schriftlich dem Vorstand vorgelegt werden. 

 

l) Wahl einer Jury 

 

m) Wahl der Delegierten für die Bundesdelegiertenversammlung. Die 

Delegiertenversammlung muss jedes Jahr mit einer Frist von 4 Wochen unter 

Mitteilung der Tagesordnung durch den Landesvorstand einberufen werden. 

Satzungsänderungen bedürfen der 2/3 Mehrheit der Stimmen. Bei Stimmengleichheit 

gilt der zur Beratung anstehende Beschlussantrag als abgelehnt. Über die 

Delegiertenversammlung wird ein Protokoll angefertigt, das den Bezirksgruppen 

unverzüglich zugesandt wird. Das Protokoll ist durch den Schriftführer zu 

unterzeichnen, bei seiner Verhinderung durch den Vorsitzenden oder seinen 

Stellvertreter. Das Protokoll gilt als genehmigt, wenn nicht binnen zwei Wochen nach 

Zustellung widersprochen worden ist. 

 

Außerordentliche Delegiertenversammlungen können jederzeit schriftlich mit einer 



Ladungsfrist von vier Wochen durch den Landesverband einberufen werden. Er muss 

sie einberufen, wenn unter Vorlage der Tagesordnung 40 % der Landesdelegierten den 

Antrag stellen. 

 

1.2 Stimmübertragung ist zulässig, jedoch nur 1 Stimme je anwesenden Delegierten. Sie 

ist rechtswirksam, wenn der gewählte Delegierte seine Stimme schriftlich einem 

anderen Delegierten seiner Bezirksgruppe namentlich überträgt und die Vollmacht 

vor Beginn der Delegiertenversammlung vorgelegt wird. 

 

1.3 Alle Sitzungen der Delegiertenversammlung und Ausschüsse des Landesverbandes 

sind grundsätzlich verbandsöffentlich. 

 

2. Landesvorstand 

 

Der Landesvorstand besteht aus: 

 

1. dem 1. Vorsitzenden 

2. dem 2. Vorsitzenden 

3. dem Schriftführer 

4. dem Schatzmeister 

5. bis zu 5 Beisitzern 

 

Der Landesverband entscheidet in der Regel in allen Angelegenheiten mit einfacher 

Stimmenmehrheit. Er ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung wenigstens 2 

Vorstandsmitglieder und der 1. oder 2. Vorsitzende anwesend sind. Bei Anwesenheit von 3 

Vorstandsmitgliedern müssen die Beschlüsse einstimmig gefasst werden, um Gültigkeit zu 

erlangen. Schriftliche Zirkularbeschlüsse sind zulässig, wenn kein Vorstandsmitglied 

widerspricht. Die Protokolle der Vorstandssitzungen sind den Bezirksgruppen umgehend 

zuzuleiten. 

 

Der Landesvorstand vertritt den Landesverband BBK Niedersachsen e.V. gemäß § 26 BGB 

durch den 1. Vorsitzenden und den 2. Vorsitzenden. Jeder von ihnen kann den Verein allein 

vertreten. 

 

Der Landesvorstand hat folgende Aufgaben: 

 

1. Ausschluss eines Mitgliedes 

 

2. Regelung und Bearbeitung der Bezuschussung der Bezirksgruppen für 

satzungsgemäße Aktivitäten durch das Land Niedersachsen. 

 

3. Erledigung der Aufgaben im Landesausschuss der Deutschen Künstlerhilfe durch den 

1. und 2. Vorsitzenden. 

 

4. Er hat für die Durchführung der Beschlüsse der Delegiertenversammlung zu sorgen. 

 

5. Der Vorstand arbeitet nach dem Kollegialprinzip und kann sich seine 

Geschäftsordnung selbst geben. Der Vorstand ist berechtigt, zur Erledigung 

besonderer Aufgaben Ausschüsse zu bilden. Der Vorstand bestellt auf Kosten des 

Verbandes das Verbandsbüro. Der Vorstand wird auf 2 Jahre gewählt. 

 



Vorstandsmitglieder können durch konstruktives Misstrauensvotum jederzeit auf einer 

Delegiertenversammlung mit 2/3 Mehrheit ersetzt werden. Bei Ausscheiden eines 

Vorstandsmitgliedes erfolgt die Neuwahl auf der nächsten 

Landesdelegiertenversammlung. 

 

3. Rechts- und Ehrenausschuss 

 

Der Rechts- und Ehrenausschuss besteht aus 5 Mitgliedern, die durch die 

Delegiertenversammlung auf 2 Jahre gewählt werden. Die 5 Mitglieder des Ausschusses 

müssen jeweils verschiedenen Bezirksgruppen angehören. Der Ausschuss wählt einen 

Vorsitzenden selbst. 

 

Der Rechts- und Ehrenausschuss hat folgende Befugnisse: 

 

1. Schlichtung und Entscheidung bei Streitigkeiten mit rechtsverbindlicher Wirkung 

zwischen Mitgliedern, soweit es verbandsinterne Mitgliederrechte betrifft. 

 

2. Entscheidung über Widerspruch eines Mitgliedes gegen den Beschluss des Vorstandes 

über seinen Ausschluss. 

 

3. Der Rechts- und Ehrenausschuss entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit nach 

Durchführung von mündlichen Verhandlungen, in der sich die Betroffenen selbst 

vertreten oder durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen können. Der Vorsitzende 

des Ausschusses hat dem Betroffenen und dem Vorstand rechtzeitig vor der 

mündlichen Verhandlung Gelegenheit zu geben, sich zu den Streitfragen schriftlich zu 

äußern. Der Rechts- und Ehrenausschuss entscheidet in allen Streitsachen in letzter 

Instanz. Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

4. Anruf–Kommission (Aufnahme) 

 

Die Anruf–Kommission besteht aus 3 Mitgliedern, die durch die Delegiertenversammlung 

auf 2 Jahre zu wählen sind. Sie hat folgende Aufgabe: 

 

1. Die Mitglieder der Anruf–Kommission gehören bei Anrufung durch die 

Bezirksgruppen der zuständigen Aufnahmekommission als stimmberechtigte 

Mitglieder an. 

 

2. Bei Neugründung einer Bezirksgruppe muss die Anruf–Kommission beteiligt sein. 

 

5. 

(a) Die Organversammlungen können entweder real oder digital (im Onlineverfahren) 

erfolgen. Eine digitale Organversammlung ist gegenüber einer realen Organversammlung 

nachrangig. Die Vorschrift des § 32 Abs. 2 BGB bleibt hiervon unberührt.  

(b) Für die Landesdelegiertenversammlung entscheidet hierüber der Landesvorstand nach 

seinem Ermessen und teilt dies den Delegierten in der Einladung mit.  

Für Versammlungen des Landesvorstands entscheiden die Landesvorsitzenden hierüber nach 

ihrem Ermessen und teilen dies den Organmitgliedern in der Einladung mit. 

(c) Digitale Organversammlungen finden in einem nur für Organmitglieder zugänglichen 

Chatroom statt. Findet eine Organversammlung digital statt, müssen sich die Organmitglieder 

mit ihren Daten sowie einem gesonderten Passwort anmelden. Das Passwort ist jeweils nur 

für eine digitale Organsitzung gültig. Organmitglieder erhalten das Passwort durch eine 



gesonderte E-Mail. Ausreichend ist eine Versendung des Passworts zwei Tage vor der 

Organversammlung an die von der Landesgeschäftsstelle zuletzt bekannt gegebene Adresse. 

Die Organmitglieder sind verpflichtet, das Passwort geheim zu halten. Eine Weitergabe an 

dritte Personen ist nicht zulässig. 

 

§ 7 Aufwandsentschädigung und Ehrenamt 

1. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. 

 

2. Der Vorstand kann für seine Tätigkeit als Vorstand eine angemessene 

Aufwandsentschädigung erhalten. Kein Mitglied darf eine unangemessen hohe 

Vergütung vom Verein erhalten. 

 

3. Übersteigt der Arbeitsaufwand eines Vorstands oder eines Mitglieds im Rahmen 

eines Projekts offensichtlich und deutlich das übliche Maß ehrenamtlicher 

Tätigkeit, so kann ihm entsprechend der finanziellen Möglichkeiten des BBK eine 

angemessene Vergütung gewährt werden. Darüber entscheidet der Vorstand. 

 

§ 8 Rechnungsprüfer 

Von der Landesdelegiertenkonferenz werden 2 Rechnungsprüfer bestellt. Sie haben die 

Kassen- und Buchführung zu prüfen und der Landesdelegiertenversammlung Bericht zu 

erstatten. 

 

§ 9 Auflösung des BBK Niedersachsen e.V. 

 

Zur Auflösung des BBK Niedersachsen e.V. bedarf es ¾ der Stimmen der 

Delegiertenversammlung. 

 

Bei Auflösung des BBK Niedersachsen fällt das vorhandene Vereinsvermögen dem BBK 

Bundesverband zu. 

 

Der Landesverband haftet nur bis zur Höhe seines Verbandsvermögens. 

 

Stand: 22.04.2023 


